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Anschuldigungen gegen militärische
Vorgesetzte.

In unsrer Demokratie wird nichts im gleichen
Masse von der öffentlichen Meinung mit "miss-

trauischem Eifer gefordert und überwacht, wie

die Respektierung des Menschenrechts durch jene,
deren Stellung im öffentlichen Leben die
Möglichkeit in sich schliesst, sie missachten zu können.

Das ist eine leicht erklärliche Erscheinung.
Das gleiche Recht für alle, ganz besonders das

Recht eines jeden, von den andern als
gleichstehend behandelt zu werden, gehört zu den

schönsten, aber auch den jüngsten Errungenschaften

der Kulturentwicklung. Nicht bloss in
monarchischer Staatsform, auch in den

demokratischen Republiken der Vergangenheit, auch

in unserer schweizerischen Republik bestand

früher der gesetzliche Unterschied der Stande,
der verschiedene Rechte und Ungleichheit in den

Ansprüchen auf Respektierung der Persönlichkeit

bedingte. Die grosse französische Revolution

von 1792 markiert den Zeitpunkt, wo das anders

wurde.

Es ist nicht so lange her, dass aus dem

Gedächtnis der früher von den andern geknechteten

oder auch nur als minderwertig angesehenen
und behandelten Gesellschaftsschichten die

Erinnerung daran verschwunden sein kann.

Begreiflich ist daher das latente Misstrauen der

breiten Schichten des Volkes, das frühere könne

wieder aufleben, und es wäre am Ende auch

begreiflich, wenn in einer Staatsform, die in der

allgemeinen Gleichheit wurzelt und wo die Gefahr

gänzlich ausgeschlossen ist, eine gewisse Neigung
sich geltend machen kann. Revanche an den

sogenannten höhern Ständen für das zu nehmen,
was diese in vergangenen Zeiten den anderen

angetan haben.

Kein billig und unbefangen denkender Mensch
dürfte sich darüber wundern. Aber es hat
Erscheinungen zur Folge, die dem Staate verderblich
sind. Der Staat aber ist das Gebilde, zu dem

der menschliche Gesellschaftstrieb hinführen
musste, sowie die Menschen anfingen, nach bessern

Lebensbedingungen zu streben. In der inneren
Gesundheit und Kraft des Staates wurzelt
das wirtschaftliche und moralische Gedeihen der

Menschen, die in ihm wohnen. Wenn der Staat
kraftlos wird — ob er gross ist oder klein, hat
damit gar nichts zu tun — so verfault er und
mit ihm das wirtschaftliche Gedeihen des Volkes,
so herrlich es auch zu blühen scheint und Moral
und sittliche Kraft des Menschen hört auf, so

hoch auch der offizielle Kultus ihrer Grundsätze
steht. Der Staat beruht auf der Unterordnung,
auf der Entsagung eigener Interessen gegenüber
denen der Allgemeinheit.

Zweifellos ist die Demokratie die vollendetste
und menschenwürdigste Staatsform, aber um es

sein zu können stellt sie in viel höherem Masse

als alle andern an den Bürger die Anforderung
des Verständnisses für die Notwendigkeit der

Unterordnung und der Entsagung. Denn in
keiner andern Staatsform können sich die momentanen

persönlichen Interessen einzelner
Gesellschaftskreise oder momentane Richtung der

öffentlichen Meinung so leicht mächtigen Einfluss
verschaffen und die Interessen der Allgemeinheit
zum Spielball machen im niedern Kampf person-
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